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(54) VORRICHTUNG ZUR ZERSTÖRUNG EINES ZERBRECHLICHEN, SCHEIBENFÖRMIGEN 
SCHUTZELEMENTS MITTELS EINES ZERSTÖRELEMENTS

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Zer-
störung eines zerbrechlichen, scheibenförmigen Schut-
zelements mittels eines Zerstörelements für durch das
Schutzelement vor unbefugtem Zugriff geschützten Not-
falleinrichtungen, insbesondere Gefahrenmelder, Hand-
feuermelder und Aufbewahrungsboxen für Notfälle, bei-
spielsweise Notschlüsselkästen.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung
zur Zerstörung eines zerbrechlichen, scheibenförmigen
Elements mittels eines Zerstörelements vorzuschlagen,
deren Zerstörelement unbeweglich ausgebildet, nicht
über der Front der Notfalleinrichtung bzw. der Gehäuse-
tür vorsteht und damit auch nicht außerhalb der Notfall-
einrichtung über dem zerbrechlichen Element positio-
niert ist, welches weiterhin eine ungewollte Beschädi-
gung des zerbrechlichen Elements wirksam verhindert
und auch nicht augenscheinlich zu Vandalismusaktivitä-
ten bezüglich des zerbrechlichen Schutzelements an-
regt.

Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemäßen Not-
falleinrichtung dadurch gelöst, dass mindestens ein Zer-
störelement (20) starr im Gehäuse der Notfalleinrichtung
(1) vorgesehen ist und beim Einschlagen des Schutze-
lements (17) durch eine sich am Schutzelement (17) voll-
ziehende Durchwölbung (28) einen Kontakt mit einem
am freien Ende (21) des Zerstörelements (20) zugeord-
neten Kopf (23, 24, 25, 26, 27, 33) derartig bewirkt, dass
die umlaufende, dem Gehäuseunterteil zugewandte

Kante (16) der betreffenden Seitenfläche (15) des Schut-
zelements (17) am Kopf (23, 24, 25, 26, 27, 33) einen
seitlichen Berstdruck erzeugend aufläuft.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Zer-
störung eines zerbrechlichen, scheibenförmigen Schut-
zelements mittels eines Zerstörelements für durch das
Schutzelement vor unbefugtem Zugriff geschützten Not-
falleinrichtungen, insbesondere Gefahrenmelder, Hand-
feuermelder und Aufbewahrungsboxen für Notfälle, bei-
spielsweise Notschlüsselkästen, wobei durch Aufbrin-
gen eines Schlagimpulses auf das zerbrechliche Schut-
zelement dieses zerstört und der Zugriff auf ein hinter
dem zerbrechlichen Schutzelement angeordnetes
Schaltelement oder Hilfsmittel zur Öffnung von Türen,
insbesondere Notschlüsseln oder elektronischen
Schlüsselkarten, ermöglicht wird.
[0002] Verwendung findet eine derartige Vorrichtung
beispielsweise an Notfalleinrichtungen, die als manuelle
Gefahrenmelder, insbesondere Handfeuermelder aus-
gebildet sind, bei denen innerhalb von Gefahrenmelde-
systemen, der Ort des Alarmzustandes an einer Gefah-
renmeldezentrale angezeigt wird. Daraufhin wird im All-
gemeinen eine Sammelmeldung an eine Notrufzentrale,
insbesondere der Feuerwehr oder der Polizei, abgesetzt.
[0003] Eine weitere Verwendungsmöglichkeit dieser
Vorrichtung ist für Notfalleinrichtungen gegeben, die als
Aufbewahrungsboxen für Notfälle, insbesondere Not-
schlüsselkästen ausgestaltet sind und in denen Hilfsmit-
tel in Form von Notschlüsseln oder elektronischen
Schlüsselkarten aufbewahrt werden, um bei Eintritt eines
Notfalls mit diesen Hilfsmitteln beispielsweise ansonsten
gesicherte Fluchttüren öffnen zu können.
[0004] Derartige als Gefahrenmelder in Form von
Handfeuermeldern ausgeführte Notfalleinrichtungen be-
stehen im Wesentlichen aus einem Gehäuse, dass sich
aus einem Gehäuseunterteil und einer daran im Allge-
meinen schwenkbaren, das Gehäuseunterteil abde-
ckenden oder freigebenden Gehäusetür zusammen-
setzt, wobei das Gehäuseunterteil aus einer Rückwand
mit einer umlaufenden Seitenwand gebildet wird. Wei-
terhin sind im Gehäuse im Allgemeinen eine mit Elektro-
nikbauteilen bestückte Leiterplatte und ein in einem Be-
dienteil befindliches, durch Drücken einen Alarm in Gang
setzendes Schaltelement vorgesehen sowie an der dem
Gehäuseunterteil zugewandten Innenseite der Gehäu-
setür ein zerbrechliches, scheibenförmiges, den Zugriff
auf das Schaltelement temporär unterbindendes zer-
brechliches Schutzelement angeordnet, welches eine in
der Gehäusetür vorgesehene Ausnehmung innenseitig
abdeckt und am Gefahrenmelder ein Zerstörelement zur
Beseitigung des zerbrechlichen Schutzelements ange-
ordnet ist, um einen freien Zugang auf das Schaltelement
zur Auslösung der Alarmmeldung zu ermöglichen.
[0005] Eine Notfalleinrichtung in Gestalt einer Aufbe-
wahrungsbox für Notfälle, beispielsweise ein Notschlüs-
selkasten, unterscheidet sich vom vorstehend beschrie-
benen Gefahrenmelder allein dadurch, dass anstelle der
mit Elektronikbauteilen bestückten Leiterplatte und dem
Bedienteil mit dem Schaltelement, Mittel zur Aufhän-

gung, z.B. Haken, des Notschlüssels oder Mittel zum Ein-
stecken oder Einlegen des Notschlüssels bzw. der elek-
tronischen Schlüsselkarte im Gehäuse vorgesehen sind.
[0006] Nach der DE 198 45 913 B4 ist eine Vorrichtung
zur Zerstörung eines zerbrechlichen Schutzelements
mittels eines Zerstörelements an einer Notfalleinrichtung
bekannt, die als Gefahrenmelder in Form eines Hand-
feuermelders ausgestaltet ist. Diese Vorrichtung wird
dort als Einschlagscheiben-Schutzvorrichtung zum
Schutz vor Splittern beim Einschlagen des zerbrechli-
chen Schutzelements (Einschlagscheibe aus Glas) be-
zeichnet.
[0007] Dazu ist ein zum Schutz vor Splittern beim Ein-
schlagen des an der Innenseite einer Gehäusetür befind-
lichen zerbrechlichen, scheibenförmigen Schutzele-
ments ein elastisches Betätigungselement vorgesehen,
welches so auf der Vorderseite des Gefahrenmelders im
Bereich über dem zerbrechlichen Schutzelement ange-
ordnet ist, dass dieses zumindest teilweise den Ein-
schlagbereich überdeckt und in einem zentralen erhobe-
nen Bereich ein Schaltelement (Drücker) beinhaltet, dem
seitens des zerbrechlichen Schutzelements ein Zerstö-
relement in Form eines starren, aus einer metallische
Kugel oder einem metallischen Dorn bestehenden Zer-
störelement zugeordnet ist. Dabei ist die Einschlagschei-
ben-Schutzvorrichtung außerhalb des Gefahrenmelders
über dem Einschlagbereich positioniert, wodurch das
elastische Betätigungselement, bei einem auf das Betä-
tigungselement mit dem Einschlagelement gerichteten
Einschlagimpuls einerseits das zerbrechliche, scheiben-
förmige Schutzelement durch Zerstörung aus dem Be-
reich der Ausnehmung in der Gehäusetür beseitigt und
andererseits Splitter aus dem Einschlagbereich abschir-
men soll.
[0008] Der Nachteil dieser Lösung ist darin zu sehen,
dass die Einschlagscheiben-Schutzvorrichtung mit ih-
rem über dem zerbrechlichen Element vorgesehenen,
beweglichen Einschlagelement, dessen Betätigungsele-
ment über die Front der Notfalleinrichtung bzw. der Ge-
häusetür vorsteht und damit außerhalb der Notfallein-
richtung über dem zerbrechlichen Schutzelement positi-
oniert und somit i.V. mit dem Einschlagelement gekop-
pelten Betätigungselement die Gefahr einer ungewollten
Beschädigung des zerbrechlichen Schutzelements ge-
geben ist, oder auch unter Vandalismusgesichtspunkten
zum Einschlagen des zerbrechlichen Elements animiert
wird. Eine ungewollte Beschädigung des zerbrechlichen
Elements kann auch dann verursacht werden, wenn die
Notfalleinrichtung beim Transport Stößen und / oder Vi-
brationen ausgesetzt wird. Letztlich kann die für die beim
Handfeuermelder erforderliche Alarmauslösung mittels
des Schaltelements bzw. der beim Notschlüsselkasten
nötige freie Zugriff auf den Notschlüssel oder die elek-
tronische Schlüsselkarte zwingende Zerstörung des zer-
brechlichen Elements nicht immer optimal erfolgen. D.h.,
oftmals wird das zerbrechliche Element nur partiell zer-
stört, so dass dessen Teile in Form von Bruchstücken
und / oder Splittern, die Ausnehmung der Gehäusetür
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und das Schaltelement bzw. den Notschlüssel oder die
elektronische Schlüsselkarte noch vollständig oder teil-
weise abdecken und damit dessen Betätigung nicht bzw.
erst nach weiterhin erforderlichen manuellen Zerstö-
rungshandlungen oder unter erhöhter Verletzungsgefahr
vorgenommen werden kann.
[0009] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen, schei-
benförmigen Elements mittels eines Zerstörelements
vorzuschlagen, deren Zerstörelement unbeweglich aus-
gebildet, nicht über der Front der Notfalleinrichtung bzw.
der Gehäusetür vorsteht und damit auch nicht außerhalb
der Notfalleinrichtung über dem zerbrechlichen Element
positioniert ist, welches weiterhin eine ungewollte Be-
schädigung des zerbrechlichen Elements wirksam ver-
hindert und auch nicht augenscheinlich zu Vandalismus-
aktivitäten bezüglich des zerbrechlichen Schutzele-
ments anregt. Auch eine ungewollte Beschädigung des
zerbrechlichen Schutzelements durch Stöße und / oder
Vibrationen beim Transport der Notfalleinrichtung soll
ausgeschlossen und ein zweckdienliches, alarmauslö-
sendes Zerstören des zerbrechlichen Schutzelements
optimal realisiert werden können, indem das zerbrechli-
che Schutzelement vollständig zerstörbar ist, so dass
dessen Teile das Schaltelement weder vollständig noch
teilweise abdecken und damit für die Betätigung des
Schaltelements keine zusätzlichen manuellen Zerstö-
rungshandlungen am zerbrechlichen Schutzelement er-
forderlich werden, womit letztlich auch eine Verletzungs-
gefahr weitgehend ausschließbar ist.
[0010] Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemäßen
Notfalleinrichtung mit den im Kennzeichen des Schutz-
anspruchs 1 angegebenen Merkmalen gelöst, wobei de-
ren vorteilhafte Ausgestaltungen aus den Schutzansprü-
chen 2 bis 20 ersichtlich sind.
[0011] Die Vorteile der Erfindung bestehen darin, dass
die Zerstörung und Beseitigung des zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelement mittels eines Zerstö-
relements erfolgt, welches fest im Gehäuse der Notfall-
einrichtung angeordnet ist und dem lediglich eine inaktive
Rolle zukommt, da bei der Einleitung eines Schlagimpul-
ses auf das Schutzelement dessen einhergehende Ver-
formung in Gestalt einer Durchwölbung dazu genutzt
werden kann, dass das Schutzelement in aktiver Funk-
tion den Kontakt zum Zerstörelement herstellt, damit ei-
nen zusätzlichen Berstdruck auf dieses aufbringt, wo-
durch letztlich das Schutzelement durch Zerstörung den
Zugang auf das alarmauslösende Schaltelement, den
Notschlüssel oder die elektronische Schlüsselkarte frei-
gibt. Dabei steht das unbeweglich ausgebildete Zerstö-
relement weder über der Front der Notfalleinrichtung
bzw. der Gehäusetür vor noch ist es außerhalb der Not-
falleinrichtung über dem zerbrechlichen Element befind-
lich. Damit kann auch eine ungewollte Beschädigung des
zerbrechlichen Elements wirksam verhindert und eine
Anregung zu Vandalismusaktivitäten zur böswilligen Zer-
störung des zerbrechlichen Schutzelements weitgehend
unterbunden werden. Außerdem ist ungewollte Beschä-

digung des zerbrechlichen Schutzelements durch Stöße
und / oder Vibrationen beim Transport der Notfalleinrich-
tung ausgeschlossen. Weiterhin wird eine erforderliche,
den freien Zugriff auf das Schaltelement, den Notschlüs-
sel oder die elektronische Schlüsselkarte sichernde Zer-
störung des zerbrechlichen Schutzelements optimal
durchgeführt, indem das zerbrechliche Schutzelement
vollständig zerstört werden kann, so dass dessen Teile
das Schaltelement, den Notschlüssel oder die elektroni-
sche Schlüsselkarte weder vollständig noch teilweise ab-
decken und damit für die Betätigung des Schaltelements
oder den Zugriff auf Notschlüssel oder die elektronische
Schlüsselkarte keine zusätzlichen manuellen Zerstö-
rungshandlungen am zerbrechlichen Schutzelement er-
forderlich werden, womit letztlich auch eine Verletzungs-
gefahr weitgehend ausschließbar ist.
[0012] Die Weiterbildung der Erfindung nach Anspruch
2 bewirkt, dass das Zerstörelement einfach am Gehäu-
seunterteil anordenbar ist.
[0013] Die Ausgestaltung der Erfindung nach An-
spruch 3 ermöglicht, dass diese Formgebung des Zer-
störelements effektiv einen Berstdruck auf das Schutz-
element erzeugen kann.
[0014] Die Fortbildungen der Erfindung nach den An-
sprüchen 4 und 5 stellen sicher, dass diese Formgebun-
gen und Ausrichtungen der geometrischen Form des
Zerstörelements effektiv einen Berstdruck auf das Schut-
zelement aufbauen können.
[0015] Die Weiterbildung der Erfindung nach Anspruch
6 bewirkt wiederum, dass diese einfachere Formgebung
und Ausrichtung der geometrischen Form des Zerstöre-
lements einen entsprechenden Berstdruck am Schutze-
lement hervorrufen kann.
[0016] Die Fortbildung der Erfindung nach Anspruch 7
sichert ab, dass durch diese Anordnung des Zerstörele-
ments der hinter dem Schutzelement befindliche Bereich
nicht eingeschränkt wird.
[0017] Die Ausgestaltung der Erfindung nach An-
spruch 8 bewirkt, dass eine weitere Möglichkeit für die
Ausgestaltung des Zerstörelements sowie dessen An-
ordnung zur Verfügung gestellt werden kann.
[0018] Durch die Weiterbildung der Erfindung nach An-
spruch 9 wird eine zusätzliche Lösungsvariante für das
Zerstörelement dahingehend vorgeschlagen, dass die-
ses an der Gehäusetür angeordnet ist. Diese stellt eine
sehr kompakte Ausführungsform dar, wobei das Zerstö-
relement auch Teil der Gehäusetür sein kann. Bei dieser
Anordnung wird auch die gewünschte Funktionalität oh-
ne Gehäuseunterteil sichergestellt.
[0019] Die Fortbildung der Erfindung nach Anspruch
10 ermöglicht, dass das Zerstörelement einen effektiven
Berstdruck am Schutzelement erzeugen kann, wenn es
als Bestandteil der Gehäusetür ausgeführt ist.
[0020] Durch die Ausgestaltung der Erfindung nach
Anspruch 11 wird ermöglicht, dass die Anordnung des
Zerstörelements derartig vorgenommen werden kann,
dass kein Konfliktpotenzial mit weiteren Einbauteilen ent-
steht.
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[0021] Die Weiterbildung der Erfindung nach Anspruch
12 sichert ab, dass diese Anordnung keine unbeabsich-
tigte Zerstörung des Schutzelements durch z.B. Erschüt-
terung hervorruft.
[0022] Durch die Fortführung der Erfindung nach An-
spruch 13 werden zwei Anordnungsmöglichkeiten für
das Zerstörelement am Schutzelement zur Verfügung
gestellt.
[0023] Die Fortbildung der Erfindung nach Anspruch
14 stellt Werkstoffe für das Schutzelement zur Verfü-
gung, durch die die gewollte Zerstörung des Schutzele-
ments sichergestellt werden kann.
[0024] Die Ausbildung der Erfindung nach Anspruch
15 bewirkt, dass diese Anordnung und Fixierung des Zer-
störelements in Bezug auf das Schutzelement die Funk-
tionsweise des Zerstörelements sicherstellt.
[0025] Die Weiterbildung der Erfindung nach Anspruch
16 ermöglicht, dass einerseits die Lagerung des Schut-
zelements abgesichert wird und andererseits im Notfall
eine das beabsichtigte Bersten des Schutzelements voll-
ziehende Durchwölbung realisiert werden kann.
[0026] Die Ausgestaltung der Erfindung nach An-
spruch 17 gewährleistet, dass das Schutzelement in ein-
fachen geometrischen Formen bereitgestellt werden
kann.
[0027] Durch die Ausführungsform der Erfindung nach
Anspruch 18 wird eine Abdichtung des Schutzelements
gegenüber der Gehäusetür ermöglicht, ohne dass die
Funktionsweise des Schutzelements in Verbindung mit
dem Zerstörelement negativ beeinträchtigt wird.
[0028] Die Weiterführung der Erfindung nach An-
spruch 19 sichert in einfacher Weise die Befestigung des
Zerstörelements ab.
[0029] Letztlich stellt die Ausgestaltung der Erfindung
nach Anspruch 20 eine weitere Möglichkeit für die An-
ordnung des Zerstörelements zur Verfügung.
[0030] Die Erfindung soll nachfolgend an einem Aus-
führungsbeispiel anhand einer Notfalleinrichtung, die als
Gefahrenmelder in Form eines Handfeuermelders aus-
gestaltet ist, und zugehörigen Zeichnungen näher erläu-
tert werden.
[0031] Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorderansicht der erfindungsgemäßen
Notfalleinrichtung, die als Gefahrenmelder,
insbesondere Handfeuermelder, ausgestaltet
und bei der das Gehäuseunterteil von einer
Gehäusetür verschlossen ist

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht der erfindungs-
gemäßen Notfalleinrichtung, deren das Ge-
häuseunterteil verschließbare Gehäusetür in
geöffnetem Zustand dargestellt ist, wobei das
Zerstörelement an der Innenseite der Rück-
wand vorgesehen ist

Fig. 3 eine Vorderansicht der erfindungsgemäßen
Notfalleinrichtung gemäß Fig. 2

Fig. 4 eine Schnittdarstellung entlang der Linie A -
A der Fig. 1 der erfindungsgemäßen Notfall-
einrichtung

Fig. 5 eine Seitenansicht des Zerstörelements, dass
einen kegelstumpfförmigen Kopf 23 aufweist

Fig. 6 eine Seitenansicht des Zerstörelements, dass
einen kugelsegmentförmigen Kopf 24 auf-
weist

Fig. 7 eine Seitenansicht des Zerstörelements, dass
einen ellipsoidsegmentförmigen Kopf 25 auf-
weist

Fig. 8 eine Seitenansicht des Zerstörelements, dass
einen pyramidenstumpfförmigen Kopf 26 auf-
weist

Fig. 9 eine Seitenansicht des Zerstörelements, dass
einen mit einer ansteigenden Auflauffläche
ausgestatteten Kopf 27 aufweist

Fig. 10 eine Seitenansicht des Zerstörelements ge-
mäß Fig. 9, in einer um 90° gedrehten Dar-
stellung des Kopfes 27

Fig. 11 eine vereinfachte und vergrößerte Detaildar-
stellung der Anordnung des kegelförmig aus-
gestalteten Kopfes des Zerstörelements i.V.
mit dem Schutzelement, wobei die dem Schut-
zelement ermöglichte Durchwölbung strich-
punktiert dargestellt ist

Fig. 12 eine vereinfachte und vergrößerte Detaildar-
stellung der Anordnung des mit einem recht-
winklig abgewinkelten Schaft versehenen
Zerstörelements an der Innenseite der sich
senkrecht und umlaufenden auf der Rück-
wand des Gehäuseunterteils zusätzlich er-
streckenden Zwischenwand

Fig. 13 eine Vorderansicht der erfindungsgemäßen
Notfalleinrichtung, deren das Gehäuseunter-
teil verschließbare Gehäusetür in geöffnetem
Zustand dargestellt ist, wobei das Zerstörele-
ment an der Innenseite der Gehäusetür ange-
ordnet ist

Fig. 14 eine Schnittdarstellung entlang der Linie B -
B der Fig. 13

Fig. 15 eine perspektivische Ansicht der Gehäusetür
nach Fig. 14

Fig. 16 eine Seitenansicht des Zerstörelements nach
den Fig. 13 bis 15, das einen mit ansteigender
Auflauffläche ausgestatteten Kopf 33 auf-
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weist.

[0032] In den Fig. 1 bis 3 ist eine beispielhaft als Hand-
feuermelder ausgestaltete Notfalleinrichtung 1 in senk-
rechter Einbaulage dargestellt, welcher aus einem Ge-
häuse 2 mit einem Gehäuseunterteil 3 und einer das Ge-
häuseunterteil 3 abdeckenden, verschließbaren Gehäu-
setür 4 besteht. Dabei wird das Gehäuseunterteil 3 aus
einer Rückwand 5 mit umlaufender Seitenwand 6 gebil-
det und beinhaltet eine mit Elektronikbauteilen bestückte
Leiterplatte 7 sowie ein in einem Bedienteil 8 befindliches
Schaltelement 9, durch dessen Betätigung, z.B. Drü-
cken, eine Alarmmeldung absetzbar ist.
[0033] An der dem Gehäuseunterteil 3 zugewandten
Innenseite 10 der mit einer fensterartigen Ausnehmung
11 ausgestatteten Gehäusetür 4, schließt sich an den
Umfang der Ausnehmung 11 ein umlaufender, eine Auf-
lagefläche 12 beinhaltender Rand 13 an, welcher in au-
ßenseitiger Richtung von einer senkrecht von der Innen-
seite 10 der Gehäusetür 4 vorstehenden Umrahmung 14
begrenzt wird. Ein von Seitenflächen 15 mit einer umlau-
fenden, dem Gehäuseunterteil 3 zugewandten Kante 16
begrenztes, zerbrechliches, scheibenförmiges sowie in
der Betriebsbereitschaft der Notfalleinrichtung 1 (= Ru-
hestellung) den Zugriff auf das Schaltelement 9 temporär
unterbindendes sowie beispielsweise aus Glas oder
Kunststoff bestehendes Schutzelement 17, ist auf der
Auflagefläche 12 liegend und innerhalb der Umrahmung
14 angeordnet und somit vertikal und horizontal verdreh-
gesichert an der Innenseite 10 der Gehäusetür 4 gela-
gert. Auf der dem Gehäuseunterteil 3 zugewandten In-
nenseite 10 der Gehäusetür 4 wird das zerbrechliche
Schutzelement 17 vorteilhafterweise in seinem Randbe-
reich von an beispielsweise zwei sich gegenüberliegen-
den Seiten vorgesehenen Halteriegeln 18 an geeigneten
Stellen gelagert.
[0034] Im Gehäuseunterteil 3 ist gemäß der Fig. 4 auf
der Innenseite 19 der Rückwand 5 des Gehäuseunter-
teils 3 ein senkrecht vorstehendes Zerstörelement 20
starr angeordnet, welches aus einem Schaft 21 besteht,
der an seinen dem Schutzelement 17 zugewandten frei-
en Ende 22, vorteilhafterweise einen kegelstumpfförmi-
gen Kopf 23 (Fig. 5 i.V. mit Fig. 4), kugelsegmentförmigen
Kopf 24 (Fig. 6), ellipsoidsegmentförmigen Kopf 25 (Fig.
7), pyramidenstumpfförmigen Kopf 26 (Fig. 8) oder einen
in Richtung der Innenseite 10 der geschlossenen Ge-
häusetür 4 mit einer ansteigenden Auflauffläche ausge-
statteten Kopf 27 (Fig. 9 und 10) aufweist, wobei sich
dieser jeweilige Kopf 23 bis 27 mit seinem Ende 22 bei
Betriebsbereitschaft der Notfalleinrichtung 1 (= Ruhe-
stellung) derartig bis über die Unterkante 16 an der Sei-
tenfläche 15 des Schutzelements 17 erstreckt und einen
geringfügigen, die Unterkante 16 des Zerstörelements
20 nicht berührenden Abstand einhält. Bezüglich des mit
dem kegelstumpfförmigen ausgestalteten Kopfes 23 des
Zerstörelements 20 wird auf die Detaildarstellung gemäß
Fig. 11 verwiesen.
[0035] Die in den Fig. 2 bis 4 bespielhaft wiedergege-

bene Ausführungsform der Erfindung beinhaltet die an
der Innenseite 19 der Rückwand 5 des Gehäuseunter-
teils 3 erfolgende und in Bezug auf die Seitenfläche 15
des Schutzelements 17 vorzugweise mittige Anordnung
des Zerstörelements 20 und dessen bevorzugte Ausge-
staltung mit dem kegelstumpfförmigen Kopf 23 nach Fig.
5, wobei sich das zerbrechliche, scheibenförmige Schut-
zelement 17 in seiner Ruhestellung befindet.
[0036] Damit sind die grundlegend erforderlichen Vo-
raussetzungen dafür gegeben, dass für den Fall einer
beabsichtigten Alarmauslösung mittels Krafteinwirkung
auf das zerbrechliche Schutzelement 17 und die im Be-
darfsfall notwendige Beseitigung durch Zerstörung des
Schutzelements 17 mit dem Zerstörelemente 20, letzte-
res derartig angeordnet ist, um durch den sich vollzie-
henden Kontakt des Schutzelements 17 mit dem Kopf
23 des Zerstörelements 20 einen freien und ungefährli-
chen Zugang auf das Schaltelement 9 durch die Bedien-
person gewährleisten zu können.
[0037] Dabei kann das Zerstörelement 20 bei einem
beispielsweise mit einer rechteckigen, quadratischen
oder runden Grundfläche ausgeformten Schutzelement
17 an den Seitenflächen 15 sowohl mittig (Fig. 2 bis 4)
oder auch außermittig (nicht dargestellt) angeordnet
sein.
[0038] Wird nunmehr das für eine beabsichtigte
Alarmauslösung zunächst erforderliche Einschlagen des
Schutzelements 17, ggf. durch entsprechende Hilfsmit-
tel, realisiert, und somit ein Einschlagimpuls auf das
Schutzelement 17 aufgebracht, wodurch das Schutzele-
ment 17 zwischen den Halteriegeln 18 eine gemäß der
Fig. 11 strichpunktiert dargestellte Durchwölbung 28 in
Richtung des Gehäuseunterteils 3 nach innen vollzieht,
sodass sich die Unterkante 16 der betreffenden Seiten-
fläche 15 des Schutzelements 17 unter kontinuierlicher
Reduzierung des ehemaligen Abstandes auf den kegel-
stumpfförmigen Kopf 23 des Zerstörelements 20 zube-
wegt und unter einer Punktberührung in Kontakt mit dem
Kopf 23 des Zerstörelements 20 gelangt. Durch diese
Berührung der Unterkante 16 des Schutzelements 17 mit
dem kegelstumpfförmigen Kopf 23 des Zerstörteils 20,
wird zusätzlich ein seitlicher Berstdruck auf das zer-
brechliche Schutzelement 17 aufgebracht, so dass die-
ses in Verbindung mit dem bereits eingeleiteten Ein-
schlagimpuls mit hoher Sicherheit zerstört wird. Damit
geht gleichzeitig die Beseitigung des Schutzelements 17
von der Notfalleinrichtung 1, insbesondere über dem Be-
dienteil 8 mit dem Schaltelement 9, einher, wodurch nun-
mehr die beabsichtigte Alarmauslösung durch Betäti-
gung des Schaltelements 9 ungehindert und gefahrfrei
realisiert werden kann.
[0039] Ein analoger Zerstörvorgang des zerbrechli-
chen Schutzelements 17 findet statt, wenn das Zerstö-
relement 20 in den Weiterbildungen der Erfindung mit
einem kugelsegmentförmigen Kopf 24 (Fig. 6) oder einen
ellipsoidsegmentförmigen Kopf 25 (Fig. 7) ausgeführt ist.
Auch hier kommt es zur Punktberührung durch die von
der Krafteinwirkung erzeugten Durchwölbung am Schut-
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zelement 17 mit dem kugelsegmentförmig ausgebildeten
Kopf 24 oder ellipsoidsegmentförmigen Kopf 25 des Zer-
störelements 20, wobei sich diese Durchwölbung 28 im
Wesentlichen analog der Fig. 11 darstellt.
[0040] Ähnlich verläuft auch die Zerstörung des zer-
brechlichen Schutzelements 17, wenn das Zerstörele-
ment 20 einen Kopf 26 aufweist, der pyramidenstumpf-
förmig (Fig. 8) ausgeführt und im Ruhezustand eine der
trapezförmigen Mantelflächen parallel zur Kante 16 an
der Seitenfläche 15 des zerbrechliche Schutzelement 17
angeordnet bzw. der Kopf 27 eine ansteigende Auflauf-
fläche (Fig. 9 und 10) aufweist und diese Auflauffläche
parallel zur umlaufenden, dem Gehäuseunterteil 3 zuge-
wandten Kante 16 des zerbrechliche Schutzelement 17
verlaufend ausgebildet ist. Dabei findet jedoch eine Lini-
enberührung durch die am Schutzelement 17 erzeugte
Durchwölbung mit dem Kopf 26 bzw. 27 des jeweiligen
Zerstörelements 20 statt, wobei sich diese Durchwöl-
bung 28 im Wesentlichen analog der Fig. 11 darstellt.
[0041] Wird bei einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung das Zerstörelement 20 hinsichtlich des pyra-
midenstumpfförmig ausgebildeten Kopfes 26 (Fig. 8) mit
seinen jeweils zwischen zwei benachbarten Mantelflä-
chen befindlichen, ansteigend verlaufenden Kanten 29,
eine dieser Kanten 29 der Unterkante 16 an der Seiten-
fläche 15 des zerbrechlichen Schutzelements 17 zuge-
wandt und von der Durchwölbung des Schutzelement 17
kontaktiert, so kommt wiederum eine Punktberührung
mit dem Zerstörelement 20 zustande, wodurch wiederum
ein zusätzlicher Berstdruck auf das Schutzelement 17
verwirklicht wird. Auch diese Durchwölbung 28 stellt sich
weitgehend analog der Fig. 11 dar.
[0042] Anstelle der Befestigung des Zerstörelements
20 an der Innenseite 19 der Rückwand 5 des Gehäu-
seunterteils 3, bestehen weitere Möglichkeiten für des-
sen starre Befestigung. Dies kann einerseits an einer In-
nenseite 30 der sich senkrecht auf der Rückwand 5 zu-
sätzlich erstreckenden und in der Fig. 2 und 3 dargestell-
ten umlaufenden Zwischenwand 31 erfolgen, die zusätz-
lich bei einer Notfalleinrichtung 1 mit einer höheren
Schutzart, z.B. Abdichtung, Verwendung findet (Fig. 2
und 3).
[0043] Werden andererseits diese zusätzlichen Zwi-
schenwände 31 nicht benötigt, dann erfolgt die nicht dar-
gestellte Befestigung des Zerstörteils 20 an der Innen-
seite 32 der umlaufenden Seitenwand 6 des Gehäuseun-
terteils 3 (Fig. 2 und 3).
[0044] Dabei wird der Schaft 21 des Zerstörelements
20 aus zwei Schaftteilen gebildet, und zwar dem unteren
Schaftteil 21a und dem oberen Schaftteil 21b, wobei das
obere Schaftteil 21b gegenüber dem unteren Schaftteil
21a beispielsweise rechtwinklig abgewinkelt ausgeführt
ist (Fig. 12), und an seinen dem Schutzelement 17 zu-
gewandten freien Ende 22, wiederum ein kegelstumpf-
förmiger Kopf 23 (Fig. 5 und 4) bzw. kegelförmiger Kopf,
ein kugelsegmentförmiger Kopf 24 (Fig. 6) bzw. kugel-
förmiger Kopf, ein ellipsoidsegmentförmiger Kopf 25
(Fig. 7) bzw. ellipsoidförmiger Kopf, ein pyramiden-

stumpfförmiger Kopf 26 (Fig. 8) bzw. pyramidenförmiger
Kopf oder letztlich ein in Richtung der Innenseite 10 der
geschlossenen Gehäusetür 4 ansteigender Auflaufflä-
che ausgestatteten Kopf 27 (Fig. 9 und 10) vorgesehen
ist.
[0045] Bei einer weiterhin möglichen Ausbildungsform
der Erfindung nach den Fig. 13 und 14 wird anstelle der
starren Befestigung des Zerstörelements 20 an der In-
nenseite 19 der Rückwand 5 im Gehäuseunterteil 3, das
Zerstörelement 20 wiederum starr, aber nunmehr an der
Innenseite 10 der Gehäusetür 4 angeordnet. Dabei ist
mindestens ein Zerstörelement 20 mittig (Fig. 13 und 15)
oder außermittig an der betreffenden Seitenfläche 15 des
zerbrechlichen Schutzelements 17 vorgesehen. Auch
dieses Zerstörelement 20 besteht aus einem Schaft 21,
an dessen freien Ende 22 ein Kopf 33 (Fig. 16) vorgese-
hen ist, an dessen Unterseite sich eine in Richtung des
Gehäuseunterteiles 3 ansteigende, parallel zur Kante 16
des zerbrechlichen Schutzelements 17 verlaufende
Schrägfläche derartig erstreckt, dass diese hakenförmig
den Bereich der betreffenden Seitenfläche 15 mit deren
Unterkante 16 des zerbrechlichen Schutzelements 17
übergreift. In der Ruhestellung der Notfalleinrichtung 1
befindet sich dabei das Zerstörelement 20 wiederum in
einem nur geringfügigen, aber die Unterkante 16 des zer-
brechlichen Schutzelements 17 nicht berührenden Ab-
stand.
[0046] Dabei beinhaltet die in der Fig. 14 dargestellte
Ausführungsform der Erfindung wiederum eine bevor-
zugte mittige Anordnung des Zerstörelements 20 im Be-
reich der betroffenen Seitenfläche 15 des Schutzele-
ments 17 an der Gehäusetür 4 und dessen Ausgestal-
tung mit der am Kopf 33 vorgesehenen, ansteigenden
Schrägfläche. Diese Schrägfläche ist parallel zur Unter-
kante 16 des zerbrechlichen Schutzelements 17 verlau-
fend ausgerichtet.
[0047] Wird nunmehr das für eine beabsichtigte
Alarmauslösung zunächst erforderliche Einschlagen des
Schutzelements 17, ggf. durch entsprechende Hilfsmit-
tel, veranlasst, erfolgt durch die sich nachfolgend einstel-
lende Durchwölbung des Schutzelements 17 eine Lini-
enberührung mit dem Zerstörelement 20, wobei durch
den auftretenden seitlichen Berstdruck das Schutzele-
ment 17 einer Zerstörung unterzogen wird. Ansonsten
vollzieht sich der Aufbau und die Funktionsweise dieser
Ausführungsvariante im Wesentlichen wie bereits oben
mit Bezug auf den kegelstumpfförmig ausgestalteten
Kopf 23 des Zerstörelements 20 beschrieben. Auch die-
se Durchwölbung 28 stellt sich im Wesentlichen analog
der Fig. 11 dar.
[0048] Um die Ausnehmung 11 an der Innenseite 10
der Gehäusetür 4 kann vollumfänglich eine nicht darge-
stellte, elastische Dichtung um den Rand 13 der Gehäu-
setür 4 angeordnet sein, die mit dem Schutzelement 17
in Verbindung steht. Diese Dichtung dient zum Schutz
der Notfalleinrichtung 1 gegen Wasser und Staub.
[0049] Die nicht in den Figuren dargestellte weitere
Notfalleinrichtung 1, die als Aufbewahrungsbox für Not-
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fälle in Erscheinung tritt, und beispielsweise als ein Not-
schlüsselkasten ausgebildet ist, weist im Wesentlichen
einen analogen Aufbau gegenüber der oben beschrie-
benen Notfalleinrichtung 1 in Gestalt eines Gefahrenmel-
ders, insbesondere Handfeuermelders, auf. Diese unter-
scheiden sich allein dadurch, dass beim Notschlüssel-
kasten Mittel zur Aufhängung, z.B. Haken, des Not-
schlüssels oder Mittel zum Einstecken oder Einlegen des
Notschlüssels bzw. der elektronischen Schlüsselkarte im
Gehäuse angeordnet sind, während der Gefahrenmelder
im Gehäuse 2 eine mit Elektronikbauteilen bestückte Lei-
terplatte 7 und das Bedienteil 8 mit dem Schaltelement
9 beinhaltet.

Aufstellung der verwendeten Bezugszeichen

[0050]

1 Notfalleinrichtung
2 Gehäuse
3 Gehäuseunterteil
4 Gehäusetür
5 Rückwand an 3
6 Seitenwand an 3
7 Leiterplatte an 5
8 Bedienteil
9 Schaltelement in 8
10 Innenseite an 4
11 Ausnehmung in 4
12 Auflagefläche an 4
13 Rand an 4
14 Umrahmung an 13
15 Seitenfläche an 17
16 umlaufende, dem Gehäuseunterteil zugewandte

Kante an 15
17 zerbrechliches Schutzelement
18 Halteriegel an 10
19 Innenseite von 5
20 Zerstörelement
21 Schaft von 20
21a unteres Schaftteil von 21
21b oberes Schaftteil von 21
22 freies Ende von 21
23 kegelstumpfförmiger Kopf
24 kugelsegmentförmiger Kopf
25 ellipsoidsegmentförmiger Kopf
26 pyramidenstumpfförmiger Kopf
27 mit ansteigender Auflauffläche ausgestatteter

Kopf
28 Durchwölbung von 17
29 Kante an 26 von 21
30 Innenseite von 31
31 Zwischenwand
32 Innenseite an 6 von 3
33 Kopf mit ansteigender Schrägfläche an 21

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) für durch das Schutzele-
ment (17) vor unbefugtem Zugriff geschützten Not-
falleinrichtungen, insbesondere Gefahrenmelder,
Handfeuermelder und Aufbewahrungsboxen für
Notfälle, beispielsweise Notschlüsselkästen,
wobei die Notfalleinrichtung (1) im Wesentlichen aus
einem aus einer Rückwand (5) mit umlaufender Sei-
tenwand (6) ausgestalteten Gehäuseunterteil (3)
und eine Gehäusetür (4) aufweisenden Gehäuse (2)
besteht, sowie an der dem Gehäuseunterteil (3) zu-
gewandten Innenseite (10) der Gehäusetür (4) ein
zerbrechliches, scheibenförmiges, Seitenflächen
(15) und eine umlaufende, dem Gehäuseunterteil
zugewandte Kante (16) aufweisendes, den Zugriff
auf den Innenraum des Gehäuses (2) temporär un-
terbindendes Schutzelement (17) angeordnet ist,
welches eine in der Gehäusetür vorgesehene Aus-
nehmung (11) innenseitig abdeckt und der Notfall-
einrichtung (1) ein Zerstörelement (20) zur Beseiti-
gung des zerbrechlichen Schutzelements (17) an-
geordnet ist, um einen freien Zugang auf den Innen-
raum des Gehäuses (2) zu ermöglichen,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Zerstörelement (20) starr im
Gehäuse der Notfalleinrichtung (1) vorgesehen ist
und beim Einschlagen des Schutzelements (17)
durch eine sich am Schutzelement (17) vollziehende
Durchwölbung (28) einen Kontakt mit einem am frei-
en Ende (21) des Zerstörelements (20) zugeordne-
ten Kopf (23, 24, 25, 26, 27, 33) derartig bewirkt,
dass die umlaufende, dem Gehäuseunterteil zuge-
wandte Kante (16) der betreffenden Seitenfläche
(15) des Schutzelements (17) am Kopf (23, 24, 25,
26, 27, 33) einen seitlichen Berstdruck erzeugend
aufläuft.

2. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zerstörelement (20) senkrecht vorstehend
an der Innenseite (19) der Rückwand (5) des Ge-
häuseunterteils (3) angeordnet ist.

3. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zerstörelement (20) einen Schaft (21) auf-
weist, an dessen freien, dem Schutzelement (17) zu-
gewandten Ende (22) ein kegelstumpfförmiger Kopf
(23) bzw. kegelförmiger Kopf, ein kugelsegmentför-
miger Kopf (24) bzw. kugelförmiger Kopf, ein ellip-
soidsegmentförmiger Kopf (25) bzw. ellipsoidförmi-
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ger Kopf, ein pyramidenstumpfförmiger Kopf (26)
bzw. pyramidenförmiger Kopf oder letztlich ein mit
einer in Richtung der Innenseite (10) der geschlos-
senen Gehäusetür (4) ansteigender Auflauffläche
ausgestatteter Kopf (27, 33) vorgesehen ist.

4. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zerstörelement (20) mit den trapezförmige
oder dreieckförmige Mantelflächen beinhaltenden
pyramidenstumpfförmigen Kopf (26) oder pyrami-
denförmigen Kopf im Ruhezustand eine Ausgestal-
tung aufweist, bei der eine dieser Mantelflächen pa-
rallel zur umlaufenden, dem Gehäuseunterteil (3)
zugewandten Kante (16) an der Seitenfläche (15)
des zerbrechlichen Schutzelement (17) ausgerichtet
ist.

5. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 3
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zerstörelement (20) mit den trapezförmige
oder dreieckförmige Mantelflächen beinhaltenden
pyramidenstumpfförmigen Kopf (26) oder pyrami-
denförmigen Kopf im Ruhezustand eine Ausgestal-
tung aufweist, bei der eine der ansteigend verlau-
fenden Kanten (29) zwischen zwei benachbarten
Mantelflächen der umlaufenden, dem Gehäuseun-
terteil (3) zugewandten Kante (16) an der Seitenflä-
che (15) des zerbrechlichen Schutzelements (17)
ausgerichtet ist.

6. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zerstörelement (20) mit dem eine anstei-
gende Auflauffläche beinhaltenden Kopf (27), im Ru-
hezustand diese Auflauffläche parallel zur umlaufen-
den, dem Gehäuseunterteil (3) zugewandten Kante
(16) an der Seitenfläche (15) des zerbrechlichen
Schutzelements (17) verlaufend angeordnet ist.

7. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zerstörelement (20) an der Innenseite (32)
der Seitenwand (6) des Gehäuseunterteils (3) oder
an einer Innenseite (30) einer sich senkrecht auf der
Rückwand (5) zusätzlich erstreckenden, umlaufen-
den Zwischenwand (31) starr befestigt ist.

8. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-

nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zerstörelement (20) einen Schaft (21) be-
inhaltet, der aus zwei Schaftteilen, einem unteren
Schaftteil (21a) und einem oberen Schaftteil (21b)
besteht, wobei das obere Schaftteil (21b) gegenüber
dem unteren Schaftteil (21a) rechtwinklig abgewin-
kelt ausgeführt ist, und an seinen dem Schutzele-
ment (17) zugewandten Ende (22) ein kegelstumpf-
förmiger Kopf (23) bzw. kegelförmiger Kopf, ein ku-
gelsegmentförmiger Kopf (24) bzw. kugelförmiger
Kopf, ein ellipsoidsegmentförmiger Kopf (25) bzw.
ellipsoidförmiger Kopf, ein pyramidenstumpfförmi-
ger Kopf (26) bzw. pyramidenförmiger Kopf oder
letztlich ein in Richtung der Innenseite (10) der ge-
schlossenen Gehäusetür (4) ansteigender Auflauf-
fläche ausgestatteten Kopf (27) angeordnet ist.

9. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zerstörelement (20) starr an der Innenseite
(10) der Gehäusetür (4) angeordnet ist.

10. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zerstörelement (20) einen Schaft (21) auf-
weist, an dessen freiem Ende (22) ein Kopf (33) vor-
gesehen ist, an dessen Unterseite sich eine in Rich-
tung des Gehäuseunterteiles (3) ansteigende, par-
allel zur Kante (16) des zerbrechlichen Schutzele-
ments (17) verlaufende Schrägfläche derartig er-
streckt, dass diese das zerbrechliche Schutzele-
ment (17) hakenförmig im Bereich der betreffenden
Seitenfläche (15) mit deren Kante (16) übergreift.

11. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 1, 7 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zerstörelement (20) mittig oder außermit-
tig an der betreffenden Seitenfläche (15) des zer-
brechlichen Schutzelements (17) angeordnet ist.

12. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 1 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich der jeweilige Kopf (23 bis 27, 33) mit sei-
nem Ende (22) bei Betriebsbereitschaft der Notfall-
einrichtung 1 (= Ruhestellung) derartig bis über die
umlaufende, dem Gehäuseunterteil (3) zugewandte
Kante (16) an der Seitenfläche (15) des Schutzele-
ments (17) erstreckt und damit einen geringfügigen,
die umlaufende, dem Gehäuseunterteil (3) zuge-
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wandte Kante (16) des Zerstörelements (20) nicht
berührenden Abstand aufweist.

13. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 1 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass in Bezug auf die Seitenfläche (15) mit der um-
laufenden Kante (16) des Schutzelements (17) das
Zerstörelement (20) mittig oder außermittig an der
Seitenfläche (15) angeordnet ist.

14. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Schutzelement (17) aus Glas oder Kunst-
stoff besteht.

15. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Schutzelement (17) zwischen einer sich
dem Gehäuseunterteil (3) zugewandten Innenseite
(10) der Gehäusetür (4) befindlichen Auflagefläche
(12), die sich einer fensterartiger Ausnehmung (11)
in der Gehäusetür (4) umlaufend am Umfang dieser
Ausnehmung (11) anschließt, und in außenseitiger
Richtung von einer senkrecht von der Innenseite (10)
der Gehäusetür (4) vorstehenden Umrahmung (14)
begrenzt ist, bei dem in der Betriebsbereitschaft der
Notfalleinrichtung (1) / = Ruhestellung / das Schut-
zelement (17) vertikal und horizontal verdrehgesi-
chert an der Gehäusetür (4) gelagert ist.

16. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zerbrechliche Schutzelement (17) in sei-
nen Randbereichen von an zwei sich gegenüberlie-
genden Seiten vorgesehenen Halteriegeln (18) ge-
lagert ist.

17. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Schutzelement (17) eine rechteckige, qua-
dratische oder runde Grundfläche aufweist.

18. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 1, 7 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass um die Ausnehmung (11) an der Innenseite
(10) der Gehäusetür (4) eine elastische Dichtung am

Rand (13) angeordnet ist.

19. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich das Zerstörelement (20) bei der als Ge-
fahrenmelder oder Handfeuermelder ausgebildeten
Notfalleinrichtung (1) an der Leiterplatte (7) befindet.

20. Vorrichtung zur Zerstörung eines zerbrechlichen,
scheibenförmigen Schutzelements (17) mittels ei-
nes Zerstörelements (20) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zerstörelement (20) bei der als Gefahren-
melder oder Handfeuermelder ausgebildeten Notfal-
leinrichtung (1) am Bedienteil (8) angeordnet ist.
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